
 

 



ZUR KENNTNISNAHME:

Mit der geleisteten Unterschrift bestätigt die erziehungsbeauftragte Person, dass 
oben o. g. Jugendliche(r) mit ihm/ihr auf die o. g. Veranstaltung geht und auch wie-
der mit ihm/ihr die Veranstaltung verlässt. 

Während dieser Veranstaltung ist die erziehungsbeauftragte Person zur Aufsicht des/
der Minderjährigen verpflichtet. Sie sorgt insbesondere für die Einhaltung des Ju-
gendschutzes. 

Der erziehungsbeauftragten Person ist bewusst, dass Jugendliche bis 18 Jahre keine 
branntweinhaltigen Getränke (z.B. Rum oder Wodka, aber auch branntweinhaltige 
Mixgetränke und sog. Alkopops) konsumieren dürfen.

Die erziehungsbeauftragte Person bestätigt die Richtigkeit der oben gemachten An-
gaben und die Echtheit aller Unterschriften. 

Ihr ist auch bewusst, dass bei Trunkenheit der erziehungsbeauftragten Person diese 
Übertragung ihre Gültigkeit verliert.

KONTAKT FÜR RÜCKFRAGEN:

Gabriel Bauer: 036743/204622

Knut Spangenberg: 0172/9365381

info@ein-klangraum.de


